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  Erklärung der Präsidentschaft des Sicherheitsrats 
 
 

 Auf der 9675. Sitzung des Sicherheitsrats am 28. Juni 2024 gab der Präsident des  
Sicherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes „Schutz von Zivilper-
sonen in bewaffneten Konflikten“ im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

 „Der Sicherheitsrat erkennt die verheerenden Auswirkungen bewaffneter Kon-
flikte auf Zivilpersonen an. 

 Der Sicherheitsrat stellt fest, dass sich die Verabschiedung der Resolution 2474 
(2019) über Personen, die infolge bewaffneter Konflikte verschwinden, in diesem Mo-
nat zum fünften Mal jährt, und fordert zu deren wirksamer Durchführung auf. 

 Der Sicherheitsrat weist auf die Bestimmungen des Völkerrechts hin, die für die 
Frage der infolge bewaffneter Konflikte vermissten Personen von Belang sind, im Ein-
klang mit dem humanitären Völkerrecht, insbesondere den Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 und den Zusatzprotokollen von 1977, und weist ferner auf die Ver-
pflichtung der Vertragsstaaten der Genfer Abkommen von 1949 hin, diese Abkommen 
unter allen Umständen einzuhalten und ihre Einhaltung zu gewährleisten. 

 Der Sicherheitsrat stellt fest, dass sich die Verabschiedung der Genfer Abkom-
men von 1949 in diesem Jahr zum 75. Mal jährt, die zusammen mit ihren Zusatzpro-
tokollen einen wesentlichen Teil des Rechtsrahmens für den Schutz von Zivilpersonen 
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bereitzustellen, die ihnen im Falle administrativer, rechtlicher, wirtschaftlicher und 
psychosozialer Probleme und Bedürfnisse, mit denen sie infolge des Verschwindens 
von Angehörigen möglicherweise konfrontiert sind, zur Verfügung stehen, insbeson-
dere durch Kontakte mit den zuständigen nationalen und internationalen Organisatio-
nen und Institutionen. 

 Der Sicherheitsrat fordert die Parteien bewaffneter Konflikte auf, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass infolge bewaffneter Konflikte Per-
sonen verschwinden, so indem sie die Zusammenführung von Familien erleichtern, 
die infolge eines bewaffneten Konflikts verstreut wurden, und den Austausch von Fa-
miliennachrichten zu ermöglichen, im Einklang mit ihren internationalen Verpflich-
tungen. 

 Der Sicherheitsrat fordert die Parteien bewaffneter Konflikte auf, Fällen von 
Kindern, die infolge bewaffneter Konflikte als vermisst gemeldet wurden, allergrößte 
Aufmerksamkeit zu widmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um nach diesen 
Kindern zu suchen und sie zu identifizieren. 

 Der Sicherheitsrat fordert die Parteien bewaffneter Konflikte auf, im Einklang 
mit ihren internationalen Verpflichtungen die Personalien von Vermissten und von 
Personen, denen infolge bewaffneter Konflikte die Freiheit entzogen ist, insbesondere 
von Kriegsgefangenen, zu registrieren und zu melden. 

 Der Sicherheitsrat fordert die Staaten ferner auf, im Einklang mit dem inner-
staatlichen Recht und dem Völkerrecht in Fällen von infolge bewaffneter Konflikte 
vermissten Personen geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um gründliche, rasche, un-
parteiische und wirksame Ermittlungen und die strafrechtliche Verfolgung von Straf-
taten in Verbindung mit Personen zu gewährleisten, die infolge eines bewaffneten 
Konflikts vermisst sind, mit dem Ziel, für volle Rechenschaft zu sorgen. 

 Der Sicherheitsrat fordert die Staaten auf, sicherzustellen, dass die Angehörigen 
von vermissten Personen, insbesondere Frauen und Kinder, Zugang zu ihren Sorge-
rechts-, Eigentums- und Landrechten haben, im Einklang mit ihren innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften und dem Recht auf gleichen Schutz durch das Gesetz. 

 Der Sicherheitsrat fordert die Parteien bewaffneter Konflikte nachdrücklich auf, 
alle sachdienlichen Daten und Dokumente über infolge bewaffneter Konflikte ver-
misste Personen zu sammeln, zu schützen und zu verwalten, bei gleichzeitiger Ach-
tung des Schutzes der Privatsphäre und im Einklang mit dem anwendbaren innerstaat-
lichen Recht und Völkerrecht. 

 Der Sicherheitsrat fordert die Parteien bewaffneter Konflikte nachdrücklich auf, 
infolge bewaffneter Konflikte getötete Personen zu suchen, zu bergen und zu identifi-
zieren, insbesondere indem sie alle verfügbaren Informationen erfassen und den 
Standort von Grabstätten ermitteln, die sterblichen Überreste der Toten zu achten, un-
ter anderem indem sie ihre Gräber respektieren und gebührend pflegen, und sie, wann 
immer möglich, wieder ihren Angehörigen zu übergeben, im Einklang mit den an-
wendbaren Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht und den internationa-
len Menschenrechtsnormen im Hinblick auf den Schutz personenbezogener Daten, 
und keine vorsätzliche und unsachgemäße Umbettung sterblicher Überreste aus Mas-
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